
Ehrenkodex
Anästhesie-Netz-Hamburg e.V.

1: Allgemeines

2: Vertretungen / Akquisation

3: Honorarvereinbarungen

4: Anerkenntnis und Zuwiderhandluno

Zu 1:

Die Vereinsinteressen werden von den Mitgliedem nach außen repräsentiert.
Entgcheidungen und Beschlüss€ der Mitgliederversammlung müssen von allen
Mitgliedem in der praKischen Umsetzung mitgetragen werden.
lm Sinne einer konstruktiven Vereinsaöeit mit Benefil for alle Mitgtieder hat stets ein
oferer Meinungsaustausch zu erfolgen, subversive Tendenzen sind nicht erwünscht.
NeEinteme lnformationen (auch elektronischer Postve*ehr) d0rfen nicht an Nicht-
NeEmitglieder weitergegeben werden, solange keine ausdruckliche Freigabe
vorliegt.
Ein fairer und kollegialer Umgang mit gegenseitigem Verstltndnis ist zwingend
erforderlich. Auf die Berufs dnung für Arzte wird in diesem Zusammenhang
ausdrücklich ve iesen.
Die Mitglieder verpflichten sich, den Gemeinschaftsinteressen zu dienen, ohne
daraus persönlichen materiellen Nutzen auf Kosten anderer zu ziehen.

Zu 2:

Bei Vertretungstätigkeit am Arbeitsplatz eines Mitglieds ist auf kollegiales und loyales
Verhaften zu achten; von diskreditierenden Aussagen und Abweöung des
Operateurs ist Abstand zu nehmen: Nur nach Rocksprache und in gegenseitigem
Einvernehmen kann die Übernahme von Anästhesietaltigkeiten in operativen Praxen
der Fachaztkollegen erfolgen. Einmal zugesagte Vertretungen mtissen sicher
gestellt werden.

Zu 3:

Bei Honorarvereinbarungen mit Patienlen und / oder Kooperationsparlnern sollen die
vom Verein empfohlenen Richtgrößen und evtl. bestehende Musterverträge
Beachtung finden.

Zu 4:

Der Ehrenkodex ist Bestandteil des Umgangs der Mitglieder miteinander und durch
Beschluss der Mitgliederversammlung f{lr jedes Milglied bindend.
Bei Aufnahme neuer Mitglieder wird der Ehrenkodsx diesen zugänglich gemacht.
Bei ofiensichtlichem lgnorieren der Verhaltensregeln findet eine kritische Wordigung
durch den Vorstand statt: dieser kann ein Schlichtungsgremium einbenten und ein
Ausschlussverfahren einleiten.


